
2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Zempin
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) Inder Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777) und
der § 1 bis 3 und 17 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBL.M-V S.146) zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777) wird nach
Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin vom 09. Dezember 2015
folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung der Gemeinde Zempin über die Erhebung einer

Zweitwoh n u ngssteuer

Die Satzung der Gemeinde Zempin über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
vom 17.11.2014 wird wie folgt geändert:

1. Der Absatz 3 des § 5 „ Steuermaßstab“ wird wie folgt geändert:
„Der 3. Satz wird komplett gestrichen.“

2. Die Anlage zur Satzung wird aufgehoben.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Zempin, den 15.12.2015 W. 5 ön
Bürgermeister


